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1. Verpasster Flug nach Pkw-Anreise 
zum Flughafen

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall 
buchte eine Frau eine Hawaii-Reise mit Abflug vom Flughafen Hamburg um 
6:45 Uhr und schloss dazu eine Reiserücktrittsversicherung ab (Kostenersatz 
bis 6.500 € pro Person bei notwendiger und unvermeidbarer Stornierung). 
Am Reisetag startete sie um 4:00 Uhr in Kiel mit einem Mietwagen. Wegen 
einer mehr als zweistündigen Vollsperrung nach einem Unfall erreichte sie 
den Flughafen erst um 6:30 Uhr und verpasste den Flug. Sie forderte darauf-
hin die Erstattung zusätzlicher Reisekosten von ca. 9.000 €.

Es besteht keine Leistungspflicht der Reiserücktrittsversicherung, wenn der 
Flug aufgrund einer Anreise mit dem Pkw ohne ausreichenden zeitlichen 
Sicherheitspuffer zum Flughafen verpasst wird. Bei der Anreise zum Flug-
hafen ist sowohl für Verzögerungen bei den Kontrollen als auch infolge der 
allgemeinen Risiken des Straßenverkehrs grundsätzlich ein Sicherheitspols-
ter einzurechnen. Verpasst ein Fluggast, wie im entschiedenen Fall, nach 
Vollsperrung einer Straße seinen Flug, ohne einen ausreichend eingeplanten 
Zeitpuffer, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus einer Reiserücktritts-
versicherung. Damit war die Verschiebung des Reiseantritts nicht „unver-
meidbar“ im Sinne der Regelungen des Versicherungsvertrages, begründeten 
die OLG-Richter ihre Entscheidung, denn die Frau hätte es durch Einplanung 
eines „entsprechenden Zeitpuffers“ in Händen gehabt, rechtzeitig am Flug-
hafen einzutreffen.

2. Reisemängel – volle Erstattung des  
Reisepreises trotz erbrachter Teilleistungen

Auch wenn einzelne Reiseleistungen erbracht wurden, kann dem Reisenden 
bei nicht ordnungsgemäßer Vertragserfüllung dennoch ein Anspruch auf 
vollständige Erstattung zustehen. Dies ist der Fall, wenn die mangelhafte 
Erbringung von Reiseleistungen so schwerwiegend ist, dass die Pauschalrei-
se zwecklos wird, und die Reise für den Reisenden nicht mehr von Interesse 
ist. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH).

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei polnische 
Urlauber reisten für einen All-inclusive-Aufenthalt in einem Fünfsternehotel 
nach Albanien. Bereits am Tag nach der Ankunft begann der von Behörden 
angeordnete Abriss der Hotel-Schwimmbecken. Diese Arbeiten dauerten 
vier Tage, jeweils von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr und führten zum vollständigen 
Abriss der Schwimmbecken, der Strandpromenade sowie des gepflasterten 
Abstiegs zum Meer. Ferner mussten sie in langen Schlangen anstehen, um 
ihre Mahlzeiten zu erhalten, und zu Beginn der Essenszeiten zu den Mahl-
zeiten erscheinen, da die Zahl der verfügbaren Mahlzeiten begrenzt war. 
Überdies entfiel das Snackangebot am Nachmittag. Zusätzlich starteten kurz 
vor Reiseende neue Bauarbeiten zur Aufstockung des Hotels um ein weiteres 
Geschoss. Die Reisenden forderten daraufhin vor einem Gericht die volle 
Erstattung des Reisepreises sowie Schadensersatz.

Ob sie darauf nach dem Urteil des EuGH einen Anspruch haben, hat das 
nationale Gericht zu prüfen.
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3. Beweislast beim Glättesturz und Haftung des Vermieters

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) setzt die winterliche Räum- 
und Streupflicht auf Straßen oder Wegen eine konkrete Gefahrenlage 
voraus, d. h. grundsätzlich das Vorhandensein einer „allgemeinen Glätte“ 
und nicht nur einzelner Glättestellen. Allgemeine Glätte setzt nicht voraus, 
dass es im ganzen Gemeindegebiet glatt ist. Die Beweislast, dass eine Streu-
pflicht bestanden hat und diese verletzt wurde, trägt der Verletzte. Er muss 
deshalb den Sachverhalt darlegen und ggf. beweisen, aus dem sich ergibt, 
dass zur Zeit des Unfalls aufgrund der Wetter-, Straßen- oder Wegelage 
bereits oder noch eine Streupflicht bestand und diese schuldhaft verletzt 
worden ist. Dabei darf der Nachweis nicht durch unrealistisch hohe Anfor-
derungen praktisch unmöglich gemacht werden.

Die Haftung des Verkehrssicherungspflichtigen (z. B. Grundstückseigentümer) 
kann jedoch ausgeschlossen werden, wenn das Handeln des Geschädigten 
von einer ganz besonderen, schlechthin unverständlichen Sorglosigkeit 
gekennzeichnet ist und er sich dieser von ihm erkannten erheblichen Gefahr 
bewusst ausgesetzt hat. Dafür ist nach den allgemeinen Beweislastregeln 
der Schädiger darlegungs- und beweispflichtig.

Zur Haftung eines Vermieters in einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
für die Folgen eines Sturzes seines Mieters wegen Eisglätte hat der BGH 
Folgendes entschieden: Ein Vermieter, der zugleich Wohnungseigentümer ist, 
haftet grundsätzlich für Schäden, die ein Mieter durch einen Sturz bei Eis-
glätte unter Verletzung der Räum- und Streupflicht auf einem Weg erlitten 
hat, der sich auf dem im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungseigen-
tümer stehenden Grundstück befindet. Das gilt auch, wenn die Räum- und 
Streupflicht einem Dritten (hier: ein Unternehmen) übertragen wurde. Eine 
Delegation ändert also nichts an der grundsätzlichen Haftungsverantwor-
tung des Vermieters als Wohnungseigentümer.
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5. Erhöhung der Mindestvergütung 
für Auszubildende

Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindest-
vergütung. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufs-
bildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine Übersicht der Mindest-
vergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres:

1. Ausbil-
dungsjahr

2. Ausbil-
dungsjahr

3. Ausbil-
dungsjahr

4. Ausbil-
dungsjahr

5. Ausbil-
dungsjahr

2026 724,00 € 854,00 € 977,00 € 1.014,00 €
2025 682,00 € 805,00 € 921,00 € 955,00 €
2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 €
2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 €
2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 €

4. GbR & Schriftform – Unterschrift aller 
Gesellschafter oder klarer Vertretungswille

Wird eine der Vertragsparteien des Mietvertrags, hier die Vermieterin als 
GbR, durch eine Mehrzahl an Personen, hier durch ihre Gesellschafter, 
vertreten, so ist in dem Fall, dass nur eine der zur Vertretung berufenen Per-
sonen den Mietvertrag unterzeichnet, die Schriftform nur gewahrt, wenn die 
Unterschrift den Hinweis enthält, dass das unterzeichnende Mitglied auch 
die anderen vertretungsberechtigten Mitglieder vertreten will.

Unterschreibt für eine Personenmehrheit nur ein Mitglied ohne einen Vertre-
terzusatz, so ist nicht auszuschließen, dass auch die Unterschrift des ande-
ren Mitglieds oder die Unterschriften der anderen Mitglieder hinzugefügt 
werden sollten, sodass angenommen werden kann, dass mindestens eine 
weitere Unterschrift fehlt.

Die bloße Namensnennung der vermietenden GbR unterhalb der Unter-
schriftszeile ist nicht mit einem offiziellen Firmen- oder Stempelabdruck 
gleichzusetzen und kann einen fehlenden Vertretungshinweis nicht ersetzen. 
Enthält ein später geschlossener Nachtrag einen Formmangel, überträgt sich 
dieser Fehler auf den gesamten Mietvertrag, sodass der Vertrag insgesamt 
die gesetzliche Schriftform verliert. Dies hat zur Folge, dass er – unabhängig 
von seiner ursprünglichen Laufzeit – ordentlich kündbar wird.

Der Einwand des Rechtsmissbrauchs greift nur in engen Ausnahmefällen. 
Er kommt höchstens dann in Betracht, wenn die nicht schriftformkonforme 
Abrede ausschließlich der kündigenden Vertragspartei zugutekommt oder 
die Folgen einer Kündigung zu einem unzumutbaren, schlechthin nicht hin-
nehmbaren Ergebnis führen würden, etwa weil dadurch die wirtschaftliche 
Existenz des Vertragspartners ernsthaft gefährdet wäre.
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7. Beschränkte Arbeitnehmerhaftung im Betrieb

Im Arbeitsrecht gilt eine begrenzte Arbeitnehmerhaftung, weil das unter-
nehmerische Betriebsrisiko grundsätzlich beim Arbeitgeber liegt. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet ein Arbeitnehmer nicht und bei mittlerer Fahrlässigkeit 
ist der Schaden in aller Regel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu  
verteilen. Bei vorsätzlich verursachten Schäden besteht hingegen eine umfas-
sende Haftung – auch wenn der Schaden bei einer betrieblich veranlassten 
Tätigkeit entstanden ist. Hier können jedoch Haftungserleichterungen, die 
von einer Abwägung im Einzelfall abhängig sind, in Betracht kommen.

Die Beteiligung des Arbeitnehmers an den Schadensfolgen ist durch eine 
Abwägung der Gesamtumstände zu bestimmen, wobei insbesondere Scha-
densanlass, Schadensfolgen, Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkte 
eine Rolle spielen.

Die besonderen Risiken der Tätigkeit sind ebenso zu berücksichtigen wie die 
Schadenshöhe, ein vom Arbeitgeber einkalkuliertes Risiko, eine bestehende 
Versicherungsdeckung, die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie die 
Höhe der Vergütung, die ggf. eine Risikoprämie enthalten kann.

Auch die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers und die Umstände 
des Arbeitsverhältnisses, wie die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Le-
bensalter, die Familienverhältnisse und sein bisheriges Verhalten können zu 
berücksichtigen sein.

Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen mittlerer Fahrlässigkeit 
oder einer vorsätzlichen Schadensverursachung liegt beim Arbeitgeber.

6. Gesetzliche Unfallversicherung – Beginn 
des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung entsteht erst 
mit dem objektiv erkennbaren Verlassen des häuslichen Lebensbereichs, also 
mit dem Durchschreiten einer Außentür des vom Versicherten bewohnten 
Gebäudes. Das gilt auch in Mehrfamilienhäusern.

Eine Außentür eines Gebäudes ist nicht nur die klassische Haustür mit Klin-
gel und Briefkastenanlage, sondern jede Außentür, durch die der häusliche 
Bereich verlassen werden kann. Eine Garage, die an das Wohngebäude an-
gebaut oder als Tiefgarage in das Wohngebäude eingebaut ist und die durch 
einen direkten Zugang vom Wohngebäude aus zu erreichen ist, ist ein Teil 
des häuslichen Bereichs. Das Garagentor ist dann eine der Außentüren des 
Gebäudes, mit deren Durchschreiten oder Durchfahren der Versicherungs-
schutz beginnt.

Stürzt also ein Arbeitnehmer auf der Treppe zur Garage – wie im entschie-
denen Fall – hat er noch keine Außentür durchschritten, er befindet sich 
also noch im häuslichen Bereich, in dem kein Versicherungsschutz besteht.
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9. Straßenverkehr – Sonderrechte von 
Einsatzfahrzeugen

Ereignet sich ein Unfall beim Linksabbiegen, spricht regelmäßig der typische 
Geschehensablauf dafür, dass der Abbiegende seine besonderen Sorgfalts-
pflichten nicht beachtet hat.

Besondere Anforderungen gelten, wenn ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht 
und Martinshorn im Verkehr unterwegs ist (hier: Katastrophenschutzeinsatz 
einer Rettungshundestaffel). Solche Fahrzeuge dürfen in Notsituationen von 
den üblichen Verkehrsregeln abweichen, bleiben aber auf die Mithilfe der 
übrigen Verkehrsteilnehmer angewiesen. Diese müssen unverzüglich Platz 
schaffen, sobald sich ein Einsatzfahrzeug nähert. Ob rechts ausgewichen 
oder besser angehalten werden muss, hängt von der konkreten Verkehrssitu-
ation ab. Maßgeblich ist, dass das Fahrzeug mit höchster Priorität freie Bahn 
erhält.

Kommt es dennoch zur Kollision und hat der Geschädigte besonders 
schwerwiegend gegen seine Pflichten verstoßen, etwa durch unachtsames 
Abbiegen und fehlende Reaktion auf das Einsatzfahrzeug, kann seine eigene 
Verantwortung so überwiegen, dass die Betriebsgefahr des Einsatzfahrzeugs 
vollständig zurücktritt.

8. Dreizeugentestament – Unterschrift des 
Erblassers zwingend erforderlich

Ein Dreizeugentestament ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig, 
wenn der Erblasser sich objektiv oder nach übereinstimmender (subjektiver) 
Überzeugung aller drei Zeugen in so naher Todesgefahr befindet, dass eine 
Errichtung vor dem Bürgermeister oder Notar nicht mehr möglich erscheint.
Das Oberlandesgericht München (OLG) stellte dazu jedoch klar, dass die Un-
terschrift des unterschriftsfähigen Erblassers zu den zwingenden Erforder-
nissen eines wirksamen Nottestaments gehört. Fehlt sie, liegt ein wirksames 
Nottestament auch dann nicht vor, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der 
Erblasser die Erklärung abgegeben hat. Die Unterschrift des Erblassers ist 
nur dann entbehrlich, wenn er nach eigenen Angaben oder nach der Über-
zeugung der drei Zeugen nicht schreiben kann.

In dem Fall aus der Praxis wurde ein Dreizeugentestament niedergeschrie-
ben und von allen unterschrieben, außer von der Erblasserin. Da sie wenige 
Stunden zuvor noch ein ärztliches Formular eigenhändig unterzeichnet 
hatte, gingen die OLG-Richter davon aus, dass sie durchaus in der Lage ge-
wesen wäre, selbst zu unterschreiben. Damit erklärte das Gericht das Drei-
zeugentestament für formunwirksam und bestätigte die Entscheidung des 
Nachlassgerichts, keinen Erbschein aufgrund dieses Testaments zu erteilen.
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Aktuelle Kanzlei-News

Wir wurden als eine der besten Kanzleien des Jahres 2025 
in Deutschland ausgezeichnet

Das Handelsblatt hat jetzt in einem exklusiven Ranking die besten Kanzleien 
des Jahres 2025 ausgezeichnet. Der US-amerikanische Fachverlag Best Lawyers 
hat exklusiv für das Handelsblatt die renommiertesten Wirtschaftskanzleien in 
Deutschland ermittelt – auf der Grundlage eines aufwendigen Auswahlverfahrens.

Weltweit wurden dafür die Einschätzungen von mehr als 10.000 Mandanten 
eingeholt. Zusätzlich bewerteten rund 6.000 Anwältinnen und Anwälte ihre 
Erfahrung mit Wettbewerbern. Aus dieser doppelten Perspektive – Mandanten-
feedback und Kollegenvotum – entstand ein umfassendes Ranking der besten 
Kanzleien Deutschlands 2025, differenziert nach 60 Fachgebieten.

Wir freuen uns und sind stolz, dass unsere Kanzlei zu den besten Kanzleien des 
Jahres 2025 gehört.

Die Kanzlei Eimer Heuschmid Mehle wurde für die Rechtsgebiete Immobilien-
wirtschaftsrecht sowie Strafrecht als eine der besten Kanzleien 2025 ausgezeichnet.

Wir freuen uns, dass unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Anne Schöl, Fachan-
wältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit dieser Auszeichnung für das 
Jahr 2025 geehrt worden ist.

Darüber hinaus freuen wir uns, dass die Kollegen aus dem strafrechtlichen De-
zernat, nämlich Prof. Dr. Volkmar Mehle, Dr. Stefan Hiebl und Lucas Bednarz mit 
dieser Auszeichnung geehrt worden sind.

Die Auszeichnung ist für uns zugleich Ansporn, weiterhin für unsere Mandanten 
mit höchstem Einsatz tätig zu sein, um bestmöglich die Interessen wahrzunehmen. 

Lucas Bednarz
Rechtsanwalt
Tel.: +49 (0)228 62092–42
E-Mail: bednarz@ehm-kanzlei.de

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 (0)228 62092–49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de

Prof. Dr. Volkmar Mehle
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 (0)228 62092–32
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de

Anne Schöl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Tel.: +49 (0)228 62092–34
E-Mail: schoel@ehm-kanzlei.de
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Eimer Heuschmid Mehle
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Portlandweg 2 
53227 Bonn
Telefon +49 228 62092-0 
Fax +49 228 460708
kontakt@ehm-kanzlei.de
www.ehm-kanzlei.de

Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 

seit 1.7.2025 = 1,27 % 
1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 
1.7. – 31.12.2024 = 3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte;  
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2020 = 100):  
2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; 
Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8;  April = 121,7; März = 121,2; 
Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

mailto:kontakt%40ehm-kanzlei.de?subject=
http://www.ehm-kanzlei.de
http://www.bundesbank.de
http://www.destatis.de



